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AUSGANGSLAGE. Die Baugenossenschaft A 
sanierte und erweiterte eine ihrer Liegen-
schaften. Dabei übertrug sie die Gerüstar-
beiten an die X AG. Das Gerüst wurde im 
Verlauf der Bauarbeiten umgestellt bzw. 
dem Baufortschritt angepasst, d.h. teil-
weise abgebaut und in geänderter Form 
wieder aufgebaut. Verwendet wurde kein 
für das Bauvorhaben eigens hergestelltes 
Gerüst, sondern ein gängiges Element-/ 
Systemgerüst. In der Folge bezahlte die X 
AG den vereinbarten Pauschalbetrag von 
CHF 50 300 nicht.
 Zur Sicherstellung dieses Vergü-
tungsanspruchs wurde im Grundbuch ein 
Bauhandwerkerpfandrecht vorgemerkt 
und provisorisch eingetragen. Kurz vor 
dem Abbau des Gerüsts klagte die X AG 

auf definitive Eintragung des besagten 
Bauhandwerkerpfandrechts. Das ange-
rufene Handelsgericht des Kantons Bern 
wies die Klage ab. Daraufhin gelangte die 
X AG mit Beschwerde in Zivilsachen ans 
Bundesgericht. 

GESETZLICHE GRUNDLAGEN. Nach Art. 837 
Abs. 1 Ziff. 3 ZGB besteht ein Anspruch 
auf Errichtung eines Bauhandwerker-
pfandrechts für Forderungen der Hand-
werker oder Unternehmer, die zu Bauten 
oder anderen Werken auf einem Grund-
stück Maschinen und Material oder Ar-
beit allein geliefert haben. Das derzeit 
geltende Bauhandwerkerpfandrecht 
will damit Handwerker und Unterneh-
mer schützen, die mit ihren Arbeiten ei-
nen Mehrwert schaffen, die regelmäs-

sig nicht zum Voraus, sondern erst nach 
Abschluss vergütet werden. Zudem sind 
solche Leistungserbringer nach dem Ver-
ständnis des Gesetzgebers besonders 
schützenswert, weil deren wertvermeh-
rende Arbeiten zu einer Baute oder an 
einem anderen Werk auf einem Grund-
stück in der Regel automatisch in das 
Eigentum des jeweiligen Grundstückei-
gentümers übergehen. Demgegenüber 
können blosse Materiallieferungen oder 
geistige Arbeiten allein nicht vom Bau-
handwerkerpfandrecht profitieren, weil 
diese Arbeiten sich nicht mit dem ent-
sprechenden Werk auf dem Grundstück 
physisch verbinden.
 Vorliegend stellte sich die 
Rechtsfrage, ob ein Baugerüst resp. die 
damit verbundenen Bauarbeiten einen 

Gerüstbauer ohne Pfandrecht
Das Bundesgericht bestätigt, dass Gerüstbauarbeiten keinen  
Pfandrechtsschutz geniessen. Die anstehende Revision des  
Bauhandwerkerpfandrechts rechtfertigt noch keine Praxisänderung.
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genügend engen Bezug zum Grundstück 
aufweisen, damit die dafür geschuldete 
Entschädigung durch ein Bauhandwer-
kerpfandrecht auf dem entsprechenden 
Grundstück gesichert werden kann.

AUS DEN ERWÄGUNGEN DES BUNDESGERICHTS. 

Zu Beginn der Erwägungen verweist das 
Bundesgericht auf einen ähnlichen Ent-
scheid aus dem Jahr 2005. Damals ent-
schied das Bundesgericht, dass der 
Monteur eines Baugerüsts seine Arbeits-
entschädigung jedenfalls dann nicht über 
die Eintragung eines Bauhandwerker-
pfandrechts sichern kann, wenn das Ge-
rüst nicht für einen bestimmten Bau her-
gestellt worden ist (vgl. dazu BGE 131 
III 300). 
 Natürlich war auch der Bauge-
nossenschaft dieser Entscheid aus dem 
Jahre 2005 bekannt. Gleichwohl verlang-
te sie eine höchstrichterliche Neuprüfung 
dieser Rechtsfrage und beantragte eine 
Praxisänderung der bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung, die für den Gerüstbau 
von erheblicher Tragweite sei. Der Ent-
scheid sei in der Lehre auf heftige Kritik 
gestossen und die Rechtssicherheit wür-
de durch die beantragte Praxisänderung 
nicht ernsthaft gefährdet, zumal das Bun-
desgericht erst vor Kurzem und zum ers-
ten Mal diese Frage entschieden habe. 
Weiter verwies die Baugenossenschaft 
auf die laufende Gesetzesrevision, wo-
nach das gesetzliche Pfandrecht inskünf-
tig auch auf Abbrucharbeiten, Arbeiten 
in Zusammenhang mit der Baugrubensi-
cherung und dergleichen erweitert wer-
den soll.

 Mit Verweis auf die Rechtslehre 
zum Thema stellte das Bundesgericht 
fest, dass diese nicht einheitlich sei und 
sich nur zum Teil kritisch zum erwähnten 
ersten Entscheid des Bundesgerichts aus 
dem Jahr 2005 äussere (insbesondere 
der Rechtsvertreter der Baugenossen-
schaft selbst). Dabei verdeutlichten die 
auch weiterhin unterschiedlichen Lehr-
meinungen zur vorliegenden Frage, dass 
eine Praxisänderung jedenfalls nicht ge-
rechtfertigt wäre. 
Das Bundesgericht liess auch die übri-
gen Argumentationslinien der Bauge-
nossenschaft nicht gelten und verwies in-
haltlich auf den erwähnten Entscheid aus 
dem Jahre 2005. Demnach können For-
derungen aus Gerüstbauarbeiten auch 

weiterhin grundpfandrechtlich nicht ge-
sichert werden, weil sich ein Gerüst nur 
vorübergehend mit dem Werk auf dem 
Grundstück verbinde und nicht zu des-
sen Bestandteil werde. Zudem beziehe 
sich die Bauarbeit nicht unmittelbar auf 
das Grundstück, sondern unmittelbar auf 
das Gerüst selbst. Dergestalt entspreche 
der Gerüstbau anderen Arbeitsleistun-
gen, die ebenfalls nicht grundpfandrecht-
lich gesichert werden können, wie dem 
Aufstellen eines Baugespanns oder dem 
Auf- und Abbau eines Baukrans. Dass 
die Arbeit auf der Baustelle selbst geleis-
tet werden muss, ist dabei rechtlich un-
erheblich. Zudem unterscheide sich der 
Auf-, Um- und Abbau eines Gerüsts we-

sentlich von anderen, pfandgeschützten 
Lieferungen, wie Frischbeton und ähn-
lichen, für einen bestimmten Bau spezi-
ell vorfabrizierte Materialien, z. B. bereits 
zugeschnittene Spannteppiche oder in-
dividuelle, nach den Plänen des Ingeni-
eurs zugeschnittene und gebogene Ar-
mierungseisen.
 Zum Schluss äusserte sich das 
Bundesgericht noch zu der von der Bau-
genossenschaft erwähnten anstehenden 
Revision des Bauhandwerkerpfandrechts 
(vgl. dazu auch die Jus-News Ausga-
be Dezember 2007). Dazu bemerkte das 
Bundesgericht kritisch, dass inskünftig 
letztlich wohl jede Lieferung von Materi-
al und Arbeit oder Arbeit allein auf einem 
Grundstück pfandberechtigt sein dürfte, 
wenn und soweit sie nur mit einem kon-
kreten Bauvorhaben im Zusammenhang 
stehe. Weil die vorgesehene Revision je-
doch noch nicht abgeschlossen und vom 
Parlament genehmigt worden sei und 
diese Revision nicht in das heutige recht-
liche Umfeld passe, sondern auf eine Än-
derung des bisherigen (sprich heutigen) 
Rechts hinauslaufe, könne diese Revision 

weder bei der Auslegung des geltenden 
Rechts berücksichtigt werden noch die 
verlangte Praxisänderung rechtfertigen. 

ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUN-

GEN. Das Bundesgericht bestätigte seine 
Rechtsprechung aus dem Jahr 2005, wo-
nach Gerüstbauarbeiten keinen Pfand-
rechtsschutz nach Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 
ZGB geniessen. Allenfalls wird sich dies 
bei einer Annahme der derzeitigen Revi-
sionsvorlage zum Bauhandwerkerpfand-
recht grundlegend ändern und können 
unter anderem auch Arbeiten im Zusam-
menhang mit standardisierten Gerüstbau-
elementen vom Bauhandwerkerpfand-
recht profitieren. 

Allerdings können bis dahin Bauhandwer-
kerpfandrechte aus Baugerüstarbeiten 
nur dann im Grundbuch vorgemerkt wer-
den, falls diese Arbeiten eigens für einen 
bestimmten Bau angefertigt worden und 
deshalb sonst nicht oder auf einer ande-
ren Baustelle nur schwer wieder verwend-
bar sind.  

 Bei einer Annahme der derzeitigen  
Revisionsvorlage zum Bauhand- 
werkerpfandrecht dürfte sich auch die  
Rechtsprechung des Bundesgerichts  
grundlegend ändern.»


